
 
 

Protokollauszug 
aus der 

28. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Klima, Umwelt und Mobilität  
vom 19.05.2022 

 
öffentlich 
Top 3.4 Bebauungsplan Nr. 160 "Westlicher Universitätscampus Griebnitzsee", Ände-

rung des räumlichen Geltungsbereichs, Abwägung und Auslegungsbe-
schluss sowie Abwägung und Auslegungsbeschluss zur Flächennutzungs-
plan-Änderung "Westlicher Universitätscampus Griebnitzsee" (19/17) 
22/SVV/0330 
ungeändert beschlossen 

 
Frau Eichler (Bereich Stadtraum Süd-Ost) bringt die Vorlage anhand einer Präsentation ein, wel-
che dieser Niederschrift als Anlage beigefügt wird und beantwortet gemeinsam mit Herrn Wolfram 
(Fachbereich Stadtplanung) Nachfragen verschiedener Ausschussmitglieder. 
 
 
Der Ausschussvorsitzende stellt die Vorlage zur Abstimmung: 
 
 
Der Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, wie 
folgt zu beschließen: 
 

 

1. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 160 "Westlicher Universitätscam-
pus Griebnitzsee" ist nach § 9 Abs. 7 BauGB zu ändern (gemäß Anlage 4). 

2. Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB wird über die Stellungnahmen der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan Nr. 160 "Westlicher Uni-
versitätscampus Griebnitzsee" entschieden (gemäß Anlage 5). 

3. Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 160 “Westlicher Universitätscampus Griebnitzsee“ ist 
nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen (siehe Anlagen 2, 6 und 7). 

4. Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB wird über die Stellungnahmen der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur Flächennutzungsplan-Änderung "Westli-
cher Universitätscampus Griebnitzsee" (19/17) entschieden (gemäß Anlage 9). 

5. Die Entwürfe der Flächennutzungsplan-Änderung "Westlicher Universitätscampus Griebnitz-
see" (19/17) und der Begründung sowie des Änderungsblatts des Landschaftsplans zur FNP-
Änderung werden in der vorliegenden Fassung (siehe Anlagen 10, 11) gebilligt und sind nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen (siehe Anlage 2).  

6. Der Übersicht der Kernpunkte zum städtebaulichen Vertrag (siehe Anlage 8) wird zuge-
stimmt. Der daraus zu entwickelnde städtebauliche Vertrag ist der Stadtverordnetenver-
sammlung vor einer Entscheidung zur Planreife nach § 33 BauGB vorzulegen (siehe Anlage 
2). 

 
 



 

 


